
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 26 (1910)

Heft: 13

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


9b: 13 fÄjtoctä. ®«aö».=Ö«ttK»a i„lf£t'itiecülutt") 195

biEiger SBohnungert, 1 RfarrhauS an ber HuSfteEungS»
ftrafe 89 non ber SEirchgemeinbe Hufjerfthl, 1 einfaches
unb 1 ©oppelwohnhauS an ber SSerbftrafjé 109 unb
1907 non £errn. ©erbermeifter ©b. ©tut); SEreiS IV:
3 3BoI)nt)äufer an ber ©orfftrafje 78, 80 unb 82 non
|jerrn S. florin in ©halwil, 1 ©oppelwohnhauS an
ber ©cheudjgerftraffe 16 »an ber ©enoffenfdjaft ©onnegg,
1 ©oppelwohnhauS an ber ©ulmannftrafje 18 non £>errn
3JI. ReterS»©fd)ger; SIreiS V: 3 SSBohnhäufer an ber
©ufenbergftrafje 9, 39 unb 55 non ber Raugenoffen»
fcffaft JaEobShurg, 1 S5Bo|n|au§ an ber ©ufenbergftrafje 45
ron £>erra SE. £>omann, 1 ©infamitienhauS an ber
SEeltenftrafje 7 non fpertn 91. Ellrich ?ßefia£og§t, 1 ©in»
famiïienfjauë an ber ©prenfenbühlftrafje 7 non fperrn
Hrd)iteEt 3. ÄunEler, 1 SogierhauS an ber ©ufenberg»
fitafje 49 nom JürcEjer Jrauenoerein für alEohoIfreie
Sßirtfchaften. Ron oçrfchiebenen Heinern RauprofeEten
finb gu erwähnen: Umbau beS §oteI ©cljiff am Simmat»
quai, Rau eines ©djuppeuS an ber ijarbturmfirafje
für bie 3Hafcf)inenfabrii ($fc£)er äBpf? & Sie., Reranöa»
Hufbau Rämiftraf^e 58, Hufbau beim fbaufe SBaffen»
platgftrafje 15.

àirc^ettrenoootiotten. ©ie Kirchen in ©inharb
unb ff I a cf) foEen, letztere im Heitlern be§ 5ïirc£)enfc£)iffeë,
renooiert werben; ben bezüglichen Vorlagen ift nom
Hegierungsrate bie ©enefgnigung erteilt warben.

©äjulhausbau Rieterïen. ©ine aufjerorbentliçhe
Rerfämmlung ber ©inwotmergemeinbe befcl^tofj mit ©in»
fümmigEeit, ein ©djulIpuS im SEoftenooranfchlag »ort
jirEa 120,000 ffr. nach einem non ber Rauftrnta SEönitjer
in SuoanneS ausgeführten projette auf ber Seimern gu
erfteEen unb bewilligte bem ©emeinberat ben nötigen
Ärebit. *

©chulljauSbcM ©ramelan. ©ie ©emeinbe ©ramelan»
beffouS will ein ©efunbarfcijulgebäube mit einem SEoften»

ooranfcljlag non 184,000 ffr. erbauen, ©ie ©emeinbe»
oerfammlung Ejat bie Baupläne genehmigt.

SHrd)enl)eijeinrt<htung Sßattwil. ©ie aufjerorbent»
liehe Eatl)olifcE)e SEirchgenoffenperfammlung nom 26. Juni
faftte ben einmütigen Refchlufj, mit ber eoangelifchen
Sirchgemeinbe für baS gemeinfam paritätifche ©otteShauS
eine ïtirchènheipng erfteEen p laffen. ©a ein begüg»:
Ed)er ©ntfcEjeib enangelifctjerfeitë fcïjon am 24> SRai ge=

fäEen ift, wirb bie profitierte fpeigung (©pftem Rerret)
fdion nächften SSinter in ffunîtion treten formen.

§tjöranten= unb ©rinEwafferoerforgung ©Ijal bei
fftöwH. ©ie ©emeinbeoerfammlung fflawil befcEjlof,
ben SBeiler ©hat mit einem SEoftenaüfwanb non 8000
ffr. mit einer Çpbranten» unb ©rinEwafferoerforgung
p nerfehen.

©aSoerforgung fflawil. ©ie ©emeinbeoerfammlung
genehmigte ben Hntrag beS ©emeinberateS, ben Retrieb
ber ©aSwerEanlage für 3 Jahre feft p übernehmen unb
eoentueE nachher auf unbeftimmte fjeit nertraglicE) an
bie ffirma Rothenbach & ©ie. in Rem p nerpad)ten.

©ûèwerf ßieftal. ©ie ©eneraloerfammlung nom
Sieftaler ©aswer! genehmigte Jahresbericht unb Reel)»

rung, ©a ber ReferoefottbS bie §öhe beS HEtienEapi»
tals erreicht hat, foHen nach Refchluf bie ftatutarifchen
15®/o beS Reingewinns ftatt bem RefernefonbS, ben Stow
fuutenten als RücEoergütung guflièfjen. Räch Hntrag beS

«erwaltungSrateS Würbe' bie HuSweifung einer ©inibenbe
non 5®/o befdjlöffen; ebenfo erhalten bie SEonfumenten
eine Rücloergütung non 5% ihres JahreSEonfumS.

Satt eines ©aSwerlS in ßaufnnnc. Sonboner
Rlätter metben, Saufanne habe ben Rau eines neuen
©aSwerEeS ber englifchen ffirma 9Sooball anb ©uEham
Put greife non 750,000 Jr. übertragen, ©er SBettbe»
werb um bie Uebertragung beS RaueS fei §wifcE>en beutfehen

unb englifchen ffirmen fehr-heftig gewefen. ®aS Ratent
ber ffirma, beftehenb in RêrtiEalretorten, gelangt pr
HuSführung.

©ie ©ntwiiïlung ber „ipropljetenftabt" Rrugg
macht rafdje ffortfe^ritte. ©iefeS ffrühfahr ichon würben
50 Reubauten unter ©ach gebrächt, ©er Rau für baS

Rinboniffamufeum erhebt fid) bereits f^on aus bem
Roben, ©ie ©röffnung ftribet norauSfi^ttich im Çërbft
ftatt. Huch baS an Rrugg anftofenbe Sinbifdj geigt
eine eifrige RautätigEeit.

Uerbandswesea.
©in .g>anbwerfer= unb ©ewerbeoerein hat ftch in

RüfchliEon Eonftituiert.'

Kampf-Chronik.
©er Stumpf im Rungewerbe ©eutfdjtanbS. SBer

hat gefiegt? ©er Hrbeitgeberbunb für baS Raugewerbe
wehrt fid) mit Recht gegen bie falfdie Rehäuptung, er
habe in bem beenbeten Stampf eine Rieberlage erlitten.
Sßie er bie ©inge fieht, geigt folgenbe non ihm auS=

gehenbe SRitteilung:
©er HuSgang beS StampfeS im Raugewerbe wirb

non einigen Leitungen als eine empfinblidje Rieberlage
ber Slrbeitgeber bezeichnet, ©anon Eann nid)t bie Rebe
fein; beim wenn auch nidj* aEe fförberungen ber 3lr=
beitgeber burchgefetjt werben Eonnten, fo haben bie nön
ben ftreitenben Rarteien angenommenen ©inigungSnor»
fdjläge bocl) bie ©rfüEuüg ber wicE)tigften 9Bünfd)e ber
Hrbeitgeber gebraut ; bie aEgemeinen HrbeitSbebingungen
finb feijt buret) einen ReidiSnerlräg' gwifdjen ben Jen=
tralinftanjen feftgelegt, ein JentralfdiiebSgericht ift ein=

gefegt worbèn, bie ReEämpfung ber HEEorbarbeit bur'ch
bie Hrbeiterorganifationen ift als unguläffig unb wiber=
rechtlich erElart. Jn anbern RunEten ift freilich ein @r=

folg nicht gu nergeichneü, fo bleibt gum Reifpiel hiufid)t»
lieh beS HrbeitSnachweifeS aEeS beim alten. ©aS ©cl)iebS=
gericht in ©reSben war bei bem ooEftänbigen ffetflen
einer gunerläffigen amtlichen ©tatiftiE ber SebenSmitteE
unb R5ohmtngSpreife nicht in ber Sage, eine ben tat»
fachlichen Rerpltniffen angepaßte SohnerhöEung gu per»
fügen — barunter haben nun niele Hrbeitgeber ebenfo

gu leiben, wie niele Hrbeitergruppen, für welche etwas
mehr ober etwas weniger als bie bel'retierten 5 Rfg. in
ben nächften 10 Jahren gerechter gewefen wären. ®a
bie Hrbeiter faft überaE eine @rhöhung beS ©tunben»
lohneS um runb 10 Rfg. geforbert hatten, fteEt ficE) auch
in ber Sohnfrage ber HuSgang beS Kampfes nicht als
eine Rieberlage ber Hrbeitgeber bar. Hehnlid) ift eS hin»
ftchilict) ber HrbeitSgeit : im gpofjen unb gangen wirb bie

geljnftünbige HrbeitSgeit im ©ommer burd) ben ©chiebS»
fpruch nic|t oerEürgt, nur in fechS ©rofjftäbten ift man
auf 91/2 ©tunben gurüdgegangen.

UmCledttn.
©aSeyplofton. Jn einer SBotmung in ©t. ©aEen

fchraubte ein JnfiaEateur auf Rerartläffung beS RtieterS
einen Seu^ter ab, ohne baff ber Hauptbahn ber ©aS»

leitung gefchloffen worben wäre. ©S entftanb eine hef-
tige ©rplüfion, wobei auger Refchäbigungen in ber
SBohnung aud) ber SRieter burch Rranbwunben im ©e=

fid)t fchwer 0erlebt würbe.

Rooa, H.»@., Jürid). Rlit @ih in Jürid) hat ftd)
unter biefer Jirma eine HEtiengefeEfd)aft gebilbet. ®ie=
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billiger Wohnungen, 1 Pfarrhaus an der Ausstellungs-
straße 89 von der Kirchgemeinde Außersihl, 1 einfaches
und 1 Doppelwohnhaus an der Werdstraße 199 und
1997 von Herrn Gerbermeister Ed. Stutz; Kreis IV:
3 Wohnhäuser an der Dorfftraße 78, 89 und 82 von
Herrn L. Florin in Thalwil, 1 Doppelwohnhaus an
der Scheuchzerstraße 16 von der Genossenschaft Sonnegg,
1 Doppelwohnhaus an der Culmannstraße 18 von Herrn
M. Peters-Eschger; Kreis V: 3 Wohnhäuser an der
Susenbergstraße 9, 39 uUd 55 von der Baugenossen-
Haft Jakobsburg, 1 Wohnhaus an der Susenbergstraße 45
von Herrn K. Homann, 1 Einfamilienhaus an der
Keltenstraße 7 von Herrn R. Ulrich Pestalozzi, 1 Ein-
familienhaus an der Sprensenbühlstraße 7 von Herrn
Architekt I. Kunkler, 1 Logierhaus an der Susenberg-
straße 49 vom Zürcher Frauenverein für alkoholfreie
Wirtschaften. Von verschiedenen kleinern Bauprojekten
sind zu erwähnen: Umbau des Hotel Schiff am Limmat-
quai, Bau eines Schuppeus an der Hardturmstraße
für die Maschinenfabrik Escher Wyß K. Cie., Veranda-
Aufbau Rämistraße 58, Aufbau beim Hause Waffen-
platzstraße 15.

Kirchenrenovationen. Die Kirchen in Dinhard
undFlach sollen, letztereim Aeußern des Kirchenschiffes,
renoviert werden; den bezüglichen Vorlagen ist vom
Regierungsrate die Genehmigung erteilt worden.

Schulhausbau Pieterlen. Eine außerordentliche
Versammlung der Einwohnergemeinde beschloß mit Ein-
stimmigkeit, ein Schulhaus im Kostenvoranschlag von
zirka 129,999 Fr. nach einem von der Baustrmà Könitzer
in Tavannes ausgeführten Projekte auf der Leimern zu
erstellen und bewilligte dem Genwinderat den nötigen
Kredit. '

Schulhausbau Tramelan. Die Gemeinde Tramelan-
dessous will ein SekNndärschulgebäude mit einem Kosten-
Voranschlag von 184,999 Fr. erbauen. Die Gemeinde-
Versammlung hat die Baupläne genehmigt.

Kirchenheizeinrichtung Wattwil. Die außerordent-
liche katholische Kirchgenossenyersammlung vom 26. Juni
faßte den einmütigen Beschluß, mit der evangelischen
Kirchgemeinde für das gemeinsam paritätische Gotteshaus
eine Kirchenheizung erstellen zu lassen. Da ein bezüg-
licher Entscheid evangelischerseits schon am 24» Mai ge-
fallen ist, wird die projektierte Heizung (System Perret)
schon nächsten Winter in Funktion treten können.

Hydranten- und Trinkwasserversorgung Thal bei
Flawil. Die Gemeindeversammlung Flawil beschloß,
den Weiler Thal mit einem Kostenaufwand von 8999
Fr. mit einer Hydranten- und Trinkwasserversorgung
zu versehen.

Gasversorgung Flawil. Die Gemeindeversammlung
genehmigte den Antrag des Gemeinderates, den Betrieb
der Gaswerkanlage für 3 Jahre fest zu übernehmen und
eventuell nachher auf unbestimmte Zeit vertraglich an
die Firma Rothenbach à Cie. in Bern zu verpachten.

Gaswerk Liestal. Die Generalversammlung vom
Liestaler Gaswerk genehmigte Jahresbericht und Rech-
uung. Da der Reservefonds die Höhe des Aktienkapi-
tals erreicht hat, sollen nach Beschluß die statutarischen
15°/o des Reingewinns statt dem Reservefonds, den Kon-
sumenten als Rückvergütung zufließen. Nach Antrag des
Verwaltungsrates wurde die Ausweisung einer Dividende
von 5°/o beschlössen; ebenso erhalten die Konsumenten
eine Rückvergütung von 5°/o ihres Jahreskonsums.

Bau eines Gaswerks in Lausanne. Londoner
Blätter melden, Lausanne habe den Bau eines neuen
Gaswerkes der englischen Firma Woodall and Dukham
zum Preise von 759,999 Fr. übertragen. Der Wettbe-
werb um die Uebertragung des Baues sei zwischen deutschen

und englischen Firmen sehr heftig gewesen. Das Patent
der Firma, bestehend in VèrtikalretorteN, gelangt zur
Ausführung.

Die Entwicklung der „Prophetenstadt" Brugg
macht rasche Fortschritte. Dieses Frühjahr schön würden
59 Neubauten unter Dach gebrächt. Der Bau für das
Vindonissamuseum erhebt sich bereits schon aus dem
Boden. Die Eröffnung findet voraussichtlich im Herbst
statt. Auch das an Brugg anstoßende Windisch zeigt
eine eifrige Bautätigkeit.

llerbaixümse».
Ein Handwerker- und Gewerbeverein hat sich in

Rüschlikon konstituiert.

gampf.eiusnlk.
Der Kampf im Baugewerbe Deutschlands. Wer

hat gesiegt? Der Arbeitgeberbund für das Baugewerbe
wehrt sich mit Recht gegen die falsche Behauptung, er
habe in dem beendeten Kämpf eine Niederlage erlitten.
Wie er die Dinge sieht, zeigt folgende von ihm aus-
gehende Mitteilung:

Der Ausgang des Kampfes im Baugewerbe wird
von einigen Zeitungen als eine empfindliche Niederlage
der Arbeitgeber bezeichnet. Davon kann nicht die Rede
sein; denn wenn auch nicht alle Förderungen der Ar-
beitgeber durchgesetzt werden konnten, so haben die vön
den streitenden Parteien angenommenen Einigungsvor-
schlage doch die Erfüllung der wichtigsten Wünsche der
Arbeitgeber gebracht; die allgemeinen Arbeitsbedingungen
sind jetzt durch einen Reichsverträg" zwischen den Zen-
tralinstanzen festgelegt, ein Zentralschiedsgericht ist ein-
gesetzt worden, die Bekämpfung der Akkordarbeit durch
die Arbeiterorganisationen ist als unzulässig und widêr-
rechtlich erklärt. In andern Punkten ist freilich ein Er-
folg nicht zu verzeichnen, so bleibt zum Beispiel Hinsicht-
lich des Arbeitsnachweises alles beim alten. Das Schieds-
gericht in Dresden war bei dem vollständigen Fehlen
einer zuverlässigen amtlichen Statistik der Lebensmittel-
und Wohnungspreise nicht in der Lage, eine den tat-
sächlichen Verhältnissen angepaßte Lohnerhöhung zu per-
fügen — darunter haben nun viele Arbeitgeber ebenso

zu leiden, wie viele Arbeitergruppen, für welche etwas
mehr oder etwas weniger als die dekretierten 5 Pfg. in
den nächsten 19 Jahren gerechter gewesen wären. Da
die Arbeiter fast überall eine Erhöhung des Stunden-
lohnes um rund 19 Pfg. gefordert hatten, stellt sich auch
in der Lohnfrage der Ausgang des Kampfes nicht als
eine Niederlage der Arbeitgeber dar. Aehnlich ist es hin-
sichtlich der Arbeitszeit: im großen und ganzen wird die

zehnstündige Arbeitszeit im Sommer durch den Schieds-
spruch nicht verkürzt, nur in sechs Großstädten ist man
auf 9 s/2 Stunden zurückgegangen.

AMleàeî.
Gasexplosion. In einer Wohnung in St. Gallen

schraubte ein Installateur auf Veranlassung des Mieters
eineN Leuchter ab, ohne daß der Haupthahn der Gas-
leitung geschlossen worden wäre. Es entstand eine hef-
tige Explosion, wobei außer Beschädigungen in der

Wohnung auch der Mieter durch Brandwunden im Ge-

ficht schwer verletzt wurde.

Nova, A.-G., Zürich. Mit Sitz in Zürich hat sich

unter dieser Firma eine Aktiengesellschaft gebildet. Die-
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